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Verwaltungsbericht
der Justizdirektion
Direktor: Regierungsrat Dr. Ernst Jaberg
Stellvertreter: Regierungsrat Fritz Moser

I. Allgemeines

1. Gesetzgebung

a) In der Abstimmung vom 19. Mai 1968 stimmte der Souverän
der Abänderung von Artikel 13 Absatz 1 der Staatsverfassung

des Kantons Bern betreffend Herabsetzung des
Wählbarkeitsalters für Mitglieder des Grossen Rates sowie
weiterer in der Verfassung bezeichneter Behörden der
administrativen und richterlichen Gewalt zu.

b) Der Grosse Rat erliess folgende Dekrete:

aa) Dekret vom 15. Mai 1968 betreffend den Tarif in Strafsa¬
chen.

bb) Dekret vom 15.Mai 1968 betreffend den Tarif über die
Gerichtsgebühren in Zivilprozesssachen.

c) Der Regierungsrat änderte folgende Vollziehungsverord¬
nungen ab:

aa) Vollziehungsverordnung vom 2, Juni 1961 zum Bundes¬
beschluss vom 23. März 1961 über die Bewilligungspflicht

für den Erwerb von Grundstücken durch Personen

im Ausland (siehe II. Abschnitt Ziff.4 Grundbuchwesen

lit. D hienach).
bb) Vollziehungsverordnung vom 16. Juni 1950 zum Gesetz

über das Notariat.

2. Übersicht über den Stand der noch hängigen,
erheblich erklärten Motionen und Postulate
sowie weitere gesetzgeberische Vorarbeiten

a) Hinsichtlich der parlamentarischen Vorstösse der Herren
Grossräte Dürig, Schädelin und Imboden betreffend Änderung

verschiedener Bestimmungen der bernischen
Zivilprozessordnung, der Motion der Herren Grossräte Favre und
Villard betreffend Teilrevision des Strafverfahrens und der
Motion von Herrn Grossrat Dr. Bratschi betreffend
Amthausneubau in Bern wird auf die Ausführungen im
Verwaltungsbericht der Justizdirektion 1967 verwiesen.

b) Was die Schaffung eines Sozialversicherungsgerichtes an¬

belangt, wurden die Studien intensiv weitergetrieben. Es

zeigte sich, dass im Zusammenhang mit der zukünftigen
Belastung eines bernischen Verwaltungs- und
Sozialversicherungsgerichtes vorerst weitere Abklärungen zu treffen
sind hinsichtlich einer Delegation von Verwaltungsbefugnissen

des Regierungsrates an die Direktionen mit
eventueller Beschwerdemöglichkeit an das Verwaltungsgericht.
Die Justizdirektion bearbeitet zurzeit eine Vorlage auf der
Stufe Gesetz, Dekret und Verordnung.

c) Durch Regierungsratsbeschluss vom 28. August 1968 ist die
Justizdirektion ermächtigt worden, Herrn alt Generalprokurator

Dr.Walter Loosli mit den Vorarbeiten und der
Ausarbeitung eines Entwurfes für ein neues Jugendrechtspflege-
gesetz zu beauftragen.
In der Folge wurde der entsprechende Auftrag erteilt.

d) Im Verlaufe des Berichtsjahres ist die Revision des Gesetzes

vom 24.März 1878 betreffend die Amts- und
Gerichtsschreibereien, teilweise abgeändert durch das Gesetz vom
30. Juni 1935 über die Wiederherstellung des finanziellen
Gleichgewichts im Staatshaushalt, an die Hand genommen
worden. Es soll durch ein Gesetz über die Handänderungs-

" und Pfandrechtsabgabe ersetzt werden. Die Vorlage wird
im Jahre 1969 dem Regierungsrat und dem Grossen Rat
unterbreitet werden können.

e) Der Tarif über die Gebühren der Regierungsstatthalter
sowie derjenige über die Gebühren im Vormundschaftswesen,

beide vom 15. November 1956/13. Mai 1957, werden
gestützt auf Artikel 24 des Gesetzes vom 29.September 1968

über den Finanzausgleich und die Abänderung von
Beitrags- und Abgabevorschritten durch neue Verordnungen
des Regierungsrates ersetzt. Die diesbezüglichen Vorarbeiten

stehen vor dem Abschluss.
f) Zur Ausarbeitung einer Stellungnahme zum Entwurf der

Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz für ein Konkordat
über das Schiedsgerichtswesen ist eine Kleine Kommission
eingesetzt worden, unter dem Präsidium des Justizdirektors;

sie hat in zwei Sitzungen den ihr erteilten Auftrag
erfüllt; die Vernehmlassung ist im Dezember 1968 eingereicht
worden.

g) Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass sich
die Justizdirektion intensiv mit allen rechtlichen und
politischen Belangen im Zusammenhang mit der Jurafrage zu
befassen hatte. Insbesondere hat sie einen Vorentwurf
einer verfassungsrechtlichen Übergangsbestimmung für
den Jura ausgearbeitet. Ausserdem ist in Arbeit eine
Teilrevision der Erlasse über die Volksabstimmungen und
Wahlen.

3. Rechnungswesen

a) Gerichtsverwaltung: Fr.

Ausgaben 11 911 230.35
Einnahmen 3 525 261.35

Ausgabenüberschuss 8 385 969.

b) Justizverwaltung:
Einnahmen 19 051 719.50
Ausgaben 10 579165.50

Einnahmenüberschuss 8 472 554.
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Die Kosten in Strafsachen belaufen sich auf Fr.1179985.80 (1967:

Fr.1134824.60). Für amtliche Verteidigungen in Strafsachen
hatte der Staat in 61 Fällen an Anwaltsentschädigungen
Fr.59155.40 zu übernehmen (1967: 80 mit Fr.49472.70). Für

unentgeltliche Prozessführung in Zivilstreitigkeiten wurden
530 Honorarforderungen der Anwälte mit Fr.314586.45 bezahlt
(1967: 493 mit Fr.290599.70).

II. Besonderer Teil

I.Wahlen

I. Infolge Ablebens oder Rücktrittes der bisherigen Amtsinhaber

wurden durch den Regierungsrat neu gewählt:

a) in die Prüfungskommission für Notare (für den deutsch¬
sprachigen Kantonsteil):

zu Ersatz- Prof. Dr. Fritz Gygi, Fürsprecher, Bern, und
männern: Fürsprecher Friedrich Haller in Burgdorf;

b) zu Amtsverwesern von

Konolfingen: Pierre Haldemann, Fürsprecher und Notar in

Biglen;
Münster: Henri-Louis Favre, directeur de l'Ecole

secondaire, Reconvilier;

c) zu Gerichtsschreibern von

Burgdorf: Fabio Righetti, Fürsprecher, Bern;
Thun: Lukas Hopf, Fürsprecher, Thun;

d) zu Grundbuchverwaltern von

Bern: Alfred Kellenberger, Notar, bisher Adjunkt
des Grundbuchamtes Bern;

Freiberge: Joseph Erard, greffier du tribunal, Saigne¬
légier;

e) zu Adjunkten des Grundbuchamtes Bern:

Charles Jenni, Notar, Bern, und
Willy Santschi, Notar, Thun.

II. Vom Regierungsrat wurden durch stille Wahl als gewählt
erklärt:

a) zu Gerichtspräsidenten von

Nieder- Martin Josi, bisher Gerichtsschreiber,
Wimsimmental: mis;
Bern: Jürg Hug, Fürsprecher, Köniz;
Interlaken: Hans Jürg Nägeli, Fürsprecher, Thun;

b) zu Gerichtsschreibern/Betreibungsbeamten von

Freiberge: Joseph Erard, avocat, Neuchâtel;

Niedersimmental: Dieter Janser, Fürsprecher, Thun;

c) zum Betreibungs- und Konkursbeamten von Bern:

Walter Ochsenbein, kantonaler Beamter,
Wabern.

2. Regierungsstatthalterämter

Keine Besonderheiten.

3. Notariat

Zu der ersten Notariatsprüfung meldeten sich 6 Bewerber, welche

alle die Prüfung bestanden. An der zweiten Prüfung nahmen
4 Bewerber teil, welche alle patentiert werden konnten.
Im Berichtsjahr sind 2 praktizierende Notare gestorben. 4 Notare
haben auf die Berufsausübung verzichtet.
Die Bewilligung zur Berufsausübung sowie die Bewilligung zur
Ausübung nebenberuflicher Tätigkeit wurden 4 Notaren erteilt,
einem davon als angestellter Notar.
Vom Vorjahr haben wir 15 unerledigte Beschwerdefälle
übernommen; neu eingegangen sind 23 Beschwerden, ferner wurde
in 8 Fällen eine Disziplinaruntersuchung von Amtes wegen
eröffnet. 36 Fälle sind erledigt worden, und 10 Fälle mussten auf
das neue Jahr übertragen werden.
In 6 Fällen mussten Notare disziplinarisch bestraft werden, und
zwar: Verweis und Busse von Fr.200-, Busse von Fr.200- und
4 Verweise.
Begehren um amtliche Festsetzung von Kostenrechnungen wurden

im Berichtsjahr2eingereicht; 1 Fall wurdeerledigt, und einer
musste auf das neue Jahr übertragen werden.
Auf Ende des Berichtsjahres praktizierten im Kanton Bern 299

Notare (mit Einschluss der angestellten Notare).
Die Notariatskammer hielt 2 Sitzungen ab.

4. Grundbuchwesen

Am 17. August 1968 ist Notar Max Häberli, Grundbuchverwalter
in Bern, gestorben.
Für die Zeit der durch den Rücktritt von Notar Peter Hadorn,
Grundbuchverwalter in Nidau und Laufen, eingetretenen Vakanzen

wurden als a.o. Grundbuchverwalter bestimmt:
Notar Anton Fink, Grundbuchverwalter in Laupen, für das
Grundbuchamt Nidau, und
Notar Nikiaus Lüthi, Grundbuchverwalter in Büren, für das
Grundbuchamt Laufen.

A. Bereinigung des kantonalen und Anlage des schweizerischen
Grundbuches

1968 konnten nach durchgeführter Bereinigung, Erstellung und
öffentlicher Auflage die Grundbücher der Gemeinden Mont-
sevelier, Amtsbezirk Delsberg, und Montignez, Amtsbezirk
Pruntrut, als schweizerische Grundbücher in Kraft erklärt werden.

Damit reduziert sich die Zahl der noch umzuarbeitenden
kantonalen Grundbücher auf 69.

B. Grundbuchführung

Es wird auf die Geschäftszahlen der Grundbuchämter in der
nachstehenden Statistik verwiesen.
In Grundbuchsachen sind 10 Beschwerden erhoben worden.
Zwei davon wurden zugesprochen, fünf abgewiesen, auf eine
wurde nicht eingetreten und zwei konnten als gegenstandslos
geworden vom Protokoll abgeschrieben werden.
Ferner ist gegen eine Bereinigungsverfügung eingesprochen
worden; sie wurde von der Justizdirektion abgewiesen.
An die Grundbuchämter richteten sich folgende Kreisschreiben:

a) Orientierung vom 24. April 1968 bezüglich der Einsprachen,
Rekurse und Beschwerden gegen die amtliche Bewertung;

b) Weisung vom 7.Juni 1968 über den Bezug und die Befrei¬

ung von Handänderungsabgaben bei Expropriationen und
bei freihändigem Liegenschaftserwerb unter Enteignungsandrohung;
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c) Kreisschreiben vom 26.Juni 1968 über die Zulassung von
beglaubigten Photokopien der Legitimationsakten im

Grundbuchbeleg;
d) Kreisschreiben vom 29.November 1968 über das Urteil und

Urteilssurrogate als Rechtsgrundausweise für Eintragungen

im Grundbuch.

An die Sekretäre der Gemeindeschätzungskommissionen und
die Grundbuchverwalter richtet sich eine Weisung der
Direktionen der Justiz und der Finanzen vom 8.Oktober 1968 über
die Bescheinigung der amtlichen Werte bei Liegenschaftsteilungen.

Die Meldepflicht der Grundbuchämter an die Erbschafts- und
Schenkungssteuer-Abteilung nach Artikel 35 EuSG behandelt
ein Kreisschreiben vom November 1968.

Schliesslich hat sich der Grundbuchinspektor in einer
Zusammenfassung vom 2.Oktober 1968 zu folgenden Themen geäussert:

1. Pfandrechte und Miteigentum.
2. Einspracheverfahren nach EGG Artikel 19 bei Kaufsrechten.
3. Parzellierung/Zuschreibung.
4. Subjektive Verknüpfung mehrerer Parzellen; Wirkung auf

die «Anmerkungsparzelle».

Langsam nehmen die Stockwerkeigentums-Begründungen zu
und verbreiten sich in weitern Amtsbezirken. Sie beanspruchen

die Grundbuchämter in vermehrtem Masse wie auch
Umlegungen und Enteignungen - alles Geschäfte nach neuen
Gesetzgebungen, bei deren Verarbeitung oft der beste Weg
erst noch gesucht werden muss. Auch Güterzusammenlegungen

verursachten viel zusätzliche Arbeit.

C. Ländliches Bodenrecht

1. Über die Einsprachen nach EGG und deren Erledigung gibt
die Tabelle auf S.81 Auskunft.
Die Rechtsprechung hielt sich an die bisherige Praxis.

2. Sperrfrist
Im Jahre 1968 wurden total 894 Gesuche im Sinne von Artikel

218ff. OR eingereicht. Gutgeheissen wurden 882 Begehren.

In 6 Fällen erfolgte eine Abweisung, in 6 Fällen ein
Rückzug.

3. Verhütung der Überschuldung (LEG)
Keine Bemerkungen.

D. Bundesbeschluss vom 23. März 1961 über die Bewilligungspflicht

für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im
Ausland

Von 11 Rekursen wurden 9 zurückgezogen und 2 gutgeheissen.
Die kantonale Vollziehungsverordnung vom 2.Juni 1961 zum
Bundesbeschluss vom 23.März 1961 über die Bewilligungspflicht

für den Erwerb von Grundstücken durch Personen im
Ausland ist am 13.November 1968 vom Regierungsrat in dem
Sinne abgeändert worden, dass als beschwerde- und
klageberechtigte Behörde gemäss Artikel 7 lit,c des Bundesbeschlusses

anstelle der Landwirtschaftsdirektion die Volkswirtschaftsdirektion

bezeichnet worden ist. Die Abänderung steht im
Zusammenhang mit einer Lockerung der Bewilligungspraxis,
indem inskünftig volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten,
insbesondere den Interessen der Fremdenverkehrswirtschaft,
vermehrt Rechnung getragen werden soll. Entsprechende Richtlinien

sind in einem Kreisschreiben der Volkswirtschaftsdirektion
vom 7. Dezember 1968 erlassen worden.

Amtsbezirke
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1. Aarberg
2. Aarwangen
3. Bern 3

4. Biel
5. Büren
6. Burgdorf
7. Courtelary
8. Delsberg 5
9. Erlach

10. Fraubrunnen 6

11. Freiberge 1

12. Frutigen
13. Interlaken 1

14. Konolfingen
15. Laufen 1

16. Laupen 1
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28. Thun
29. Traehselwald
30. Wangen 1
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5. Gerichtsschreibereien

In den Amtsbezirken Delsberg, Oberhasli und Signau sind die
Gerichtsschreiberposten unbesetzt.

6. Betreibungs- und Konkursämter

Keine Bemerkungen.

7. Güterrechtsregister

Keine Bemerkungen.

8. Handelsregister

Keine Bemerkungen.

9. Vormundschaftswesen

Im Berichtsjahr sind 9 Rekurse gegen Entscheidungen der
Regierungsstatthalter in Vormundschaftssachen behandelt
worden. In 5 Fällen wurde der erstinstanzliche Entscheid
bestätigt, 2 Rekurse wurden gutgeheissen, auf 1 Fall konnte nicht
eingetreten werden, und 1 Fall wurde durch Rückzug als
gegenstandslos abgeschrieben.
In Anwendung des Haager Abkommens vom 12. Juni 1902 zur
Regelung der Vormundschaft über Minderjährige waren im

Berichtsjahr 3 Fälle zu behandeln.
Betreffend Eltern- und Kindesrecht wird auf Ziffer 10 (Bericht
des Jugendamtes) verwiesen.

10. Kantonales Jugendamt

Allgemeines

Das im Verhältnis zu den Jugendämtern anderer Kantone nur
wenige Personen umfassende Jugendamt versuchte nach
Kräften den ihm zugeordneten Aufgaben gerecht zu werden.
Neben der Vorbereitung der regierungsrätlichen Entscheide auf
dem Gebiete des Eltern- und Kindesrechtes (Zivilrecht), der
Jugendstrafrechtspflege und des administrativen Jugendschutzes

(Gesetz über Erziehungs- und Versorgungsmassnahmen) galt
die Aufmerksamkeit des Jugendamtes auch ganz besonders
der Zusammenarbeit mit den vormundschaftlichen Organen
und andern Behörden, denen es nicht nur tagtäglich mündlich
und schriftlich mit Raterteilung in allen das Eltern- und
Kindesrecht beschlagenden Fragen (Vaterschafts-, Adoptions-,
Kinderschutzsachen usw.) beistand, sondern sehr oft auch
praktisch mithalf bei den Abklärungen schwieriger Verhältnisse

und bei der Unterbringung verschiedener Kinder und
Jugendlicher (im Berichtsjahr in über 150 Fällen).

Der behördlichen Information und Weiterbildung dienten auch
die in sämtlichen französischsprechenden Amtsbezirken des
Juras durchgeführten Konferenzen und die Herausgabe von
Mustervorlagen.
Das Jugendamt wird natürlich auch von vielen Privatpersonen
um Hilfe in Erziehungsfragen angegangen.

Gestützt auf die Eidgenössische Verordnung vom l.Juni 1953
über das Zivilstandswesen wurden 1968 aus der ganzen
Schweiz 772 ausserehelich geborene und 55 ausserehelich
erklärte, in unserem Kanton beheimatete Kinder gemeldet; das
Jugendamt hat die Beistandsbestellung durch die zuständigen
Vormundschaftsbehörden zu überwachen und musste
wiederum in recht vielen Fällen bei negativen Kompetenzkonflikten
intervenieren.
Dem Jugendamt sind gemäss gesetzlicher Bestimmung u.a.
auch die allgemeine Förderung der Jugendhilfe und des
Jugendschutzes übertragen; es hat zu diesem Zwecke als
kantonale Zentralstelle mit allen öffentlichen und privaten Organen

der Jugendhilfe in Verbindung zu stehen. Die Erfüllung
dieser Aufgabe wird namentlich durch die persönliche Mitarbeit

des Vorstehers und der Adjunktin in Aufsichts-, Heimund

Anstaltskommissionen, in Schulkommissionen von
Sozial- und anderen Berufsschulen, in Arbeitsausschüssen
und Vorständen vieler gemeinnütziger Einrichtungen gewährleistet.

Einige andere Wirkungsgebiete des Jugendamtes seien nur
aufgezählt: Geschäftsstelle für Elternbildung (u.a. Organisation
der Ausbildung der Kursleiter in Kursen, Seminaren,
Arbeitsnachmittagen); Rechtshilfeleistungen an ausserkantonale und
ausländische Amtsstellen (Alimentenvermittlung, Vaterschaftssachen,

Beratungen usw.); Gutachten über Kinderzuteilungen
in Ehescheidungsprozessen auf Grund zeitraubender
Besprechungen und Abklärungen; Vorträge bei privaten und behördlichen

Veranstaltungen, in Ausbildungskursen für Gewerbe-
und Hilfsschullehrer, Polizei-Rekrutenschulen.
Im übrigen wird auf die früheren Jahresberichte verwiesen.

Folgende Geschäfte wurden zuhanden des Regierungsrates bearbeitet:

Art der Geschäfte Vom Vorjahr
übernommen

Neueingänge Total Erledigt Am Jahres¬
ende noch
hängig

5

2
1

5
4

6

10
6

7

10
5

7

1

1 46 47 46 1

1 5
3

6
3

6

3

1 2
2

3
2

1

2
2

2
1

2
1

2
1

-

a) Vormundschaftliche Rekurse (Art.283-287 und 380 ff. ZGB)
b) Jugendstrafrechtliche Rekurse (Art.48 EG zum StGB)
c) Administrative Einweisung in Erziehungsanstalt (Art.21 GEV)
d) Bedingte Entlassungen aus der Erziehungsanstalt (Art.94 Abs.1

StGB, Art.27 Abs.2 GEV)
e) Widerruf der bedingten Entlassung (Art.94 Abs.2 StGB, Art.27 Abs. 5

GEV)
f) Änderung der Massnahmen (Art.86/93 StGB, Art.43 EG zum StGB)
g) Beschwerden gegen Jugendanwaltschaften (Art.35 Ziff. 1 EG zum

StGB)
h) Rekurse im Pflegekinderwesen (§ 19 der VO vom 21. Juli 1944)
i) Vernehmlassungen zu Weiterziehungen:

an Bundesgericht
an Verwaltungsgericht
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Die 10 familienrechtlichen Rekurse wurden folgendermassen
erledigt: Abweisung 6, Gutheissung 2, Rückzug 1, Nichteintreten 1.

Von den jugendstrafrechtlichen Rekursen wurden 3 abgewiesen,
2 wurden zurückgezogen, einer harrt noch der Erledigung.
1 Beschwerde gegen eine Jugendanwaltschaft wurde durch
Abschreibung erledigt, 2 Beschwerden waren Ende des Jahres
noch hängig.
Die 2 Rekurse im Pflegekinderwesen fanden ihre Erledigung
durch Vermittlung des Jugendamtes und Rückzug der
Rekurse.
42 Gesuche um bedingte Entlassung konnten gutgeheissen,
3 mussten abgewiesen und auf eines konnte nicht eingetreten
werden.
In 3 Fällen wurde trotz neuen Delinquierens auf den Widerruf
der bedingten Entlassung verzichtet; 3 seinerzeit bedingt Entlassene

mussten hingegen wegen ausgesprochener Nichtbewährung

in die Anstalt zurückversetzt werden.
Der Rekurs gegen eine administrative Einweisung eines Jugendlichen

wurde vom Verwaltungsgericht gutgeheissen. Einer der

ans Bundesgericht weitergezogenen Fälle wurde wegen
Rückzuges der Berufung abgeschrieben, der andere Fall ist noch
hängig.

Aufsicht über die privaten Kinderheime

Wegen Zeitmangels konnte diese nicht mit der gewünschten
Intensität ausgeübt werden. Bezüglich zweier Heime mussten

eingehendere Untersuchungen vorgenommen werden; in
beiden Fällen erwiesen sich die von Dritten erhobenen
Vorwürfe als haltlos. Es konnten 2 neue Betriebsbewilligungen
erteilt werden. Einige Heime mussten wegen Personalmangels
oder aus Altersrücksichten in den vergangenen Jahren aufgehoben

werden. Glücklicherweise werden aber neue kleinere
und grössere Heime geplant, zu welchen Vorhaben das

Jugendamt im Berichtsjahr beratend zugezogen wurde.
Gegenwärtig unterstehen 56 Heime der Aufsicht des Kantonalen
Jugendamtes.

Psychiatrische Beobachtungsstation für männliche
Jugendliche in Enggistein

denversicherung und 1 durch die Eltern eingewiesen. 8 der
ausserkantonalen Zöglinge waren bernischer Herkunft. Von
den Ausgetretenen konnten 25 (30,8%) in die eigene Familie
zurückkehren, 36 (44,4%) fanden Aufnahme in einer fremden
Familie, 4 (4,8%) wurden in ein Erziehungsheim, 5 (6,2%) in ein
Lehrlingsheim, 7 (8,7%) in ein Gefängnis, 2 (2,5%) in eine
psychiatrische Klinik eingewiesen, 1 trat in ein Institut über,
und einer rückte in die RS ein. Gerade an Hand dieser Zahlen
wird erneut sichtbar, dass durch die klärende Beobachtung
doch bei vielen Jugendlichen nachher von der Unterbringung
in einer Anstalt abgesehen werden kann und dadurch nicht
nur den Eltern, sondern auch dem Gemeinwesen viele und

grosse Kosten erspart werden können. Mündliche Beratungen
erfolgten in 65 (56) Gesprächen mit Versorgern und 42 (39)
Besprechungen mit Eltern; schriftliche Gutachten und Berichte
wurden 56 (69) erstattet.

2. Ermutigend ist, dass der vom Grossen Rat einstimmig zur
Annahme empfohlene Volksbeschluss betreffend Erstellung
einer neuen psychiatrischen Beobachtungsstation und eines
halboffenen Heimes in Rörswil in der Volksabstimmung vom
I.Dezember 1968 mit 50983 gegen 25700Stimmen angenommen
wurde und dass nun in absehbarer Zeit die mit manchen
Nachteilen behaftete und immer als Provisorium betrachtete
bisherige Beobachtungsstation durch eine zweckmässige, den
heutigen Ansprüchen besser entsprechende Neuanlage
ersetzt werden darf.

Pflegekinderwesen

1. Statistische Angaben (die Zahlen in Klammern beziehen sich
auf das Vorjahr):

Anzahl der gemeldeten Pflegekinder am 31. Dezember 1968:
3807 (3881). Abnahme: 74 (101).

Altersstufen 1-6jährig 7-11jährig 12-16jährig

Knaben 716(743)
Mädchen 704 (688)

11

595 (586) 693 (720)
567 (577) 531 (567)

63

1. Die gute Belegung des Heimes und die Tatsache, dass
im Berichtsjahr wiederum 69 Aufnahmegesuchen nicht
entsprochen werden konnte, bewiesen erneut die Notwendigkeit
und die Daseinsberechtigung der Beobachtungsstation. Die
Station war bei 7351 (Vorjahr: 7090) jährlichen Verpflegungstagen

im Tag durchschnittlich mit 20,2 Zöglingen belegt. 81

Austritten standen 84 Eintritte gegenüber. Der durchschnittliche

Aufenthalt eines Zöglings in der Station betrug 90,8
Tage, wovon 84,4 Tage der effektiven Beobachtung dienten.
Die Verkürzung des Aufenthaltes gegenüber dem Vorjahr
(114) ist ohne Zweifel der intensiven Beobachtung durch den
Stationsarzt (Dr.med.Thalmann), den Leiter und deren Mitarbeiter

zuzuschreiben. 5 Jugendlichen ermöglichte man, im
Halbexternat 16 (14) sogenannte kurze Schnupperlehren zu
machen, die wiederum für die beobachtenden Abklärungen
wertvoll waren. 11 Jugendliche hielten sich vorübergehend
zum zweiten Male in der Station auf. Die relativ häufigen
Entweichungen (51 gegenüber 32 im Vorjahr) hingen wahrscheinlich

nicht zuletzt mit den allgemeinen «progressiven»
Strömungen zusammen und stellten fast immer auch eine besondere

Belastung für die Betreuer dar. 7 Zöglinge standen bei
ihrem Eintritt noch im Schulalter.
30 Neueingetretene wurden von bernischen, 37 von ausserkantonalen

Jugendanwaltschaften und Jugendämtern, 2 vom
Jugendamt des Kantons Bern, 7 von bernischen und 5 von
ausserkantonalen Vormundschaftsbehörden, 2 von der Invali-

Heimat: Kanton Bern: 2349 (2454); andere Kantone: 903 (899);
Ausland: 528 (497); nicht bekannt: 27 (31).

Familienverhältnisse: Eheliche Kinder: 2263 (2331); Aussereheliche:

1544 (1550); davon sind Vollwaisen: 53 (56); Halbwaisen:
243 (252); Scheidungskinder: 714 (732).

Pflegeverhältnisse: Kinder bei Grosseltern: 830 (836); bei
andern Verwandten: 578 (616); in fremden Familien: 2219 (2241);
bei den Eltern gemäss § 3 der VO über das Pflegekinderwesen:
180 (188).

Schulverhältnisse: Vorschulpflichtige: 1460 (1492); Primarschüler:
2079 (2102); Sekundärschulen 194 (204); Hilfsschüler: 66

(73); Bildungsunfähige: 8 (10).

Pflegegelder: Keines: 1366 (1343); bis Fr.80.-: 700; Fr,81,- bis
120.-: 790; über Fr.120.-: 717; nicht bekannt: 234 (352).

Zahl der versicherten Kinder Vorschulalter Schulpflichtige

Krankenkasse
Unfallversicherung

1264 (1252)
617(631)

2113(2063)
1473 (1453)

Im Berichtsjahr neu registrierte Pflegeverhältnisse: 869 (947) ;

Versorger: Eltern: 483 (475); Vormundschaftsbehörden: 310

(387); private Fürsorgestellen: 45 (43); Fürsorgebehörden: 17

(27); Jugendanwaltschaften: 14 (15).
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schwerer Weise gegenüber noch im Schutzalter stehenden
Mädchen schuldig. Auch in einem andern Landesteil verging
sich ein Jugendlicher wiederholt in schwerer, gewalttätiger
Weise gegen seine Opfer.

2. Statistische Angaben (in Klammern die Zahlen des Vorjahres).

a) Einzig im Jura hat die Zahl der neuen Anzeigen gegenüber
dem Vorjahr leicht zugenommen. Gesamthaft hatten sich die
Jugendanwäite, einschliesslich 583 noch vom Vorjahr
übernommener, mit 7821 (8057) Anzeigen zu beschäftigen. 603 (583)
Fälle harrten Ende des Jahres noch der Erledigung. Mangels
Zuständigkeit wurden 916 (1015) Anzeigen an andere
Behörden überwiesen, 3721 (4143) wurden durch Strafmandat
im summarischen Verfahren erledigt. Auffallend ist, dass die
im ordentlichen Verfahren (mit einlässlicher Untersuchung)
behandelten Fälle auf 2581 (2316) anstiegen; sie betrafen 847

(716) Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren und 1734 (1711)
Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren.

b) Erziehungsmassnahmen oder Strafen mussten von den
Jugendanwälten (die für Kinder und schulpflichtige Jugendliche

als erstinstanzliche Jugendrichter wirken) bzw. den
ebenfalls als Jugendrichter amtierenden Gerichtspräsidenten
und Amtsgerichten gegen 510 (448) Kinder und 1457 (1351)
Jugendliche verfügt werden. 632 (520) Anzeigen konnten durch
Nichtfolgegebung, Aufhebung der Untersuchung, Freispruch
oder Absehen von Massnahmen (Art.88 StGB) erledigt werden.

Folgende Strafen und Massnahmen wurden verfügt, wobei in
einzelnen Fällen neben Erziehungs- auch besondere Behand-
lungsmassnahmen angeordnet oder neben Einschliessungs-
strafe noch eine Busse auferlegt wurde:

Kinder Jugendliche

Verweis 427 (376) 651 (573)
Schularrest bzw. Arbeitsleistung () 90 (84)
Busse () 470 (444)
Einschliessung () 94 (96)
Aufschub des Entscheides, verbunden mit
Schutzaufsicht (Art.97 StGB) ( 61(79)
Belassung in eigener Familie und
Erziehungsaufsicht 54(39) 57(61)
Einweisung in fremde Familie 6 (6) 36 (50)
Einweisung in Erziehungsanstalt oder
Erziehungsheim 21(33) 69(68)
Einweisung in Erziehungsanstalt gemäss
Artikel 91 Ziffer 3 StGB () 4 (5)
Besondere Behandlung 2(1) 15(17)

c) Bei 7 (4) Kindern und 7 (9) noch schulpflichtigen Jugendlichen

änderten die Jugendanwälte in eigener Kompetenz die
früher angeordneten Massnahmen; bei 11 (29) nicht mehr
schulpflichtigen Jugendlichen beantragten sie solche
Änderungen entweder dem Regierungsrat (3 [5]) oder den zuständigen

Gerichten (8 [24]).

d) Rechtsmittel gegen Beschlüsse der Jugendanwälte oder
gegen Entscheide der Jugendgerichte wurden folgende ergriffen:
Rekurse an den Regierungsrat: 6 (6),
Appellationen an das Obergericht: 3 (8).

e) Von den im ordentlichen Verfahren zu beurteilenden
Kindern waren 118 (123) Mädchen und 729 (570) Knaben, von den
Jugendlichen 223 (242) weiblichen und 1511 (1381) männlichen
Geschlechts.

f) Im ordentlichen Verfahren wurden folgende Delikte beurteilt:

Versorgungsgründe: Wirtschaftliche und familiäre Gründe: 220

(190); unvollständige Familie: 528 (614); besondere Verhältnisse

beim Kinde: 64 (70); andere Gründe: 57 (73).

Im Berichtsjahr aufgelöste Pflegeverhältnisse: 943 (1048); freiwillig:

892 (965); durch Behördebeschluss: 51 (83).

Auflösungsgründe: Schulaustritt: 293 (410); Rückkehr zu den
Eltern: 348 (302); Adoption: 68 (62); Schwierigkeiten beim
Kinde: 31 (37); Mängel am Pflegeplatz: 11 (23); Wegzug der
Pflegeeltern: 132 (131); Tod des Pflegekindes: - (7); andere
Gründe: 60 (75).
Zwei im Berichtsjahr eingegangene Rekurse wegen Verweigerung

bzw. Entzuges der Pflegekinderbewilligung konnten
durch Abschreibung erledigt werden.

2. Ausser einer weiteren leichten Abnahme bei den gemeldeten

Pflegeverhältnissen weisen die Zahlen innerhalb der Statistik

gegenüber dem letzten Jahr keine bemerkenswerten
Veränderungen auf. Gerichtliche Untersuchungen gegen Erwachsene

oder Jugendliche wegen Verfehlungen an Pflegekindern
wurden 15 (4) gemeldet, wovon allein bei zwei Kindern 12

Personen beteiligt waren. Wenn solche Gefährdungen auch nur
vereinzelt vorkommen, wird durch sie doch immer wieder deutlich,

wie sorgfältig Pflegeplätze ausgewählt werden müssen
und wie wichtig eine gründliche Aufklärung der Pflegeeltern
über ihre Aufgabe und Verantwortung ist. Aus Platzgründen
kann hier nicht weiter darauf eingetreten werden.
Die Konferenzen mit den Aufsichtsorganen und Behörden
wurden im Berichtsjahr in sechs Amtsbezirken des Juras
weitergeführt.

Jugendanwaltschaften

1. Aus Platzgründen kann auch über die Jugendstrafrechtspflege

nur auszugsweise berichtet werden.
Die Jugendanwälte machen in ihren Rechenschaftsberichten
wiederum auf verschiedene nicht leichtzunehmende Beobachtungen

hinsichtlich der heutigen, besonders den jungen
Menschen gefährdenden Strömungen und Zeiterscheinungen
aufmerksam. Die Zahl der Strafanzeigen gegen Kinder und Jugendliche

ist zwar kleiner als im Vorjahr. Es muss daher die oft in
Unkenntnis der wirklichen Verhältnisse aufgestellte Behauptung,
die Jugendkriminalität habe stark zugenommen- wenigstens f tir
den Kanton Bern - mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen
werden. Dies heisst nun wiederum nicht, dass die Delinquenz
der Kinder und Jugendlichen bagatellisiert werden darf oder
dass die Arbeitslast der Jugendanwaltschaften leichter geworden

wäre. Zu sagen ist aber, dass glücklicherweise nur wenige
jugendliche Rechtsbrecher wirklich kriminelle Züge aufweisen.
Und anderseits werden die mühsamen und zeitraubenden
Untersuchungen und nachgehenden Betreuungen immer zahlreicher.
Besondere Mühe bereiten namentlich in den Städten die
Untersuchungen häufig bandenmässig begangener Diebstähle in

Selbstbedienungsgeschäften, die oft erst gemeldet werden,
wenn die Deliktssummen schon eine beträchtliche Höhe erreicht
haben und die Dreistigkeit der Täter von den Ladeninhabern
nicht mehr übersehen werden kann. Die häufig falsche Nachsicht

leistet der Gefährdung und Verwahrlosung der jugendlichen

Täter natürlich noch Vorschub. Grosse Sorge bereitet
den Jugendanwälten auch die Tatsache, dass die Anstaltsleitungen

immer häufiger die Wiederaufnahme besonders renitenter,

sich über alle gesellschaftlichen Ordnungen hinwegsetzender
Drau sbrenner ablehnen; die Betreuer solcher vollständig de-

routierter und vernünftigen Überlegungen absolut unzugänglicher

Halbwüchsiger stehen oft fast ohnmächtig dem Geschehen

gegenüber.
Wiederum zugenommen haben die Diebstähle; geringer wardie,
übrigens von Jahrzu Jahrstarken Schwankungen unterworfene,
Zahl der Sittlichkeitsdelikte. Hingegen machte sich eine ganze
Bande Jugendlicher und junger Erwachsener in besonders

Kinder Jugendliche Total (1967)

1. Strafgesetzbuch:
Mord (-) -(-)
Fahrlässige Tötung () 1 (3)
Körperverletzung 14(4) 16(9)
Diebstahl 2-12(166) 342(329)

1 l,(3)
30 (13)
.84 (495)
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Kinder

Entwendung 27(33)
Raub (Veruntreuung (2)
Fundunterschlagung 2 ()
Hehlerei 19(9)
Sachbeschädigung 52 (40)
Betrug 8 (7)
Erpressung 3 ()
DeliktegegendieSittlichkeit 20 (44)
Brandstiftung (Fahrlässige Verursachung
eines Brandes 23 (28)
Delikte gegen den öffentlichen

Verkehr 3 (3)
Urkundenfälschung (1)
AndereVerstösse gegen die
Bestimmungen des StGB
(Irreführung der Rechtspflege,

Ehrverletzungen,
Sachentziehung, Tierquälerei,

falsches Zeugnis usw.) 3 (28)

2. EG zum StGB (Art.6-23) : 7 (5)

3.Spezialgesetze:
Widerhandlungen gegen
das SVG 403 (342)
Widerhandlungen gegen
das Fischerei- und
Jagdgesetz 18 (15)
Widerhandlungen gegen
andere Gesetze (Kino- und
Spielsalonbesuch,
Zechprellerei, Hotelfalschmeldung,

Schulunfleiss usw.) 6 (11)

Jugendliche Total (1967)

40 (43) 67 (76)
1 (5) 1 (5)
6(8) 6 (10)
2(3) 4 (3)

37 (29) 56 (38)
59 (39) 111 (79)
28 (33) 36 (40)

7(-) 10 (-)
125(157) 145 (201)

KD 1 (1)

9(8) 32 (36)

4(5) 7 (8)
9(6) 9 (7)

44(61)

21 (34)

975 (859)

21 (25)

119(81)

47

28

1378

39

125

(87)

(39)

(1201)

(40)

(92)

g) Die im summarischen Verfahren erledigten Anzeigen betrafen

folgende Widerhandlungen:
Widerhandlungen gegen das SVG 2985 (3336)
Schulunfleiss 217 (223)
Nachtlärm und unanständiges Benehmen 232 (236)
Stellenwechsel ohne Bewilligung (Ausländer) 42 (53)
Übertretung verschiedener anderer Gesetze 270 (301)

h) Gegen 5 (14) Burschen und 4 (10) Töchter im Alter von 18

bis 20 Jahren mussten von den Jugendanwälten
Administrativuntersuchungen geführt werden, die zu 6 (12) Einweisungsanträgen

an den Regierungsrat führten.

i) Wegen Gefährdung und Verwahrlosung von 46 (61) Kindern
und 151 (127) Jugendlichen beantragten die Jugendanwälte
den zuständigen Vormundschaftsbehörden vormundschaftliche
Massnahmen gemäss Artikel 283ff. ZGB; ferner wurde die
Bevormundung dreier Schutzbefohlener beantragt.

k) Über 55 (65) Kinder und 143 (175) Jugendliche wurden,
insbesondere von Erziehungsberatungsstellen und
Beobachtungsstationen, psychiatrische oder psychologische Gutachten

eingeholt.

I) Der Erziehungsaufsicht und nachgehenden Fürsorge der
Jugendanwaltschaften unterstanden während des Berichtsjahres

228 (230) Kinder und 1390 (1514) Jugendliche. Die 1231

(1297) am Ende des Jahres betreuten Schützlinge (151 Kinder
und 1080 Jugendliche) waren folgendermassen untergebracht:

Kinder Jugendliche Total

In der eigenen Familie
In Pflegeplätzen
In Lehr- und Arbeitsstellen
In Heimen und Anstalten
In Haft
Ins Ausland geflüchtet

89 (83) 550(582) 639(665)
15(20) 66 (53) 81 (73)

-(-) 244 (287) 244(287)
47 (53)

()
220(219)

()
267 (272)

()-(-) - (-) - (-)

11. Administrativjustiz

Rekurse gegen Direktionsentscheide hatten wir im Berichtsjahr

33 zu behandeln; sie wurden vom Regierungsrat wie folgt
entschieden:

Abweisung 16

Gutheissung 4

Nichteintreten 4

Rückzug oder gegenstandslos 9

12. Mitberichte

Keine Bemerkungen.

13. Stiftungen

In Ausübung der Aufsicht über die Stiftungen hatten wir 117
Fälle zu behandeln.
108 Gesuche um Abänderung der Organisation und des Zwek-
kes der Stiftungen haben wir dem Regierungsrat zur Genehmigung

vorgelegt.

14. Rechtshilfe und auswärtige Erbfälle

Gesuche um Rechtshilfe wurden 571 weitergeleitet.
Die Justizabteilung des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementes hat uns 20 Erbfälle von im Ausland verstorbenen

Bernern zur Behandlung überwiesen.

15. Massnahmen gegen die Wohnungsnot

Im Kanton Bern waren total 367 Einsprachen zu beurteilen. Sie
wurden wie folgt erledigt:

- gütliche Einigung 246

- Kündigung zulässig erklärt 57

- Kündigung unzulässig erklärt 33

- Nichteintreten 10

- Übertrag auf 1969 21

Total 367

Die Justizdirektion hatte als Oberinstanz total 4 Rekurse gegen
Entscheide der Mietämter zu behandeln. Diese wurden wie
folgt erledigt:

- Abweisung 2

-Rückzug 1

- Rückweisung zur Neubeurteilung 1

Zur Verhütung von Obdachlosigkeit wurde die Einwohnergemeinde

der Stadt Biel in Anwendung der Bundesbeschlüsse
vom 20.März 1953/28.September 1956/21. Dezember 1960 und
29. Dezember 1964 über den Aufschub von Umzugsterminen
ermächtigt, den ordentlichen Umzugstermin vom Frühjahr und
vom Herbst 1968 von Fall zu Fall aufzuschieben.

Bern, den 31.März 1969.

Der Justizdirektor:

Dr. E. Jaberg

Vom Regierungsrat genehmigt am 2. Mai 1969.

Begl. Der Staatsschreiber: Hof
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